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RS OGH 1982/12/21 5Ob706/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1982

Norm

AußStrG §9 A2d

AußStrG §14 A1

AußStrG §16 C

ZPO §520 B

ZPO §520 C

Rechtssatz

Wird die Entscheidung aufgehoben und dem Rekursgericht die neuerliche Entscheidung unter Anstandnahme vom

gebrauchten Zurückweisungsgrund der Unbestimmtheit des angestrebten Rechtsmittelerfolges aufgetragen, darf das

Rekursgericht das Rechtsmittel nur insoweit meritorisch erledigen, als der Rekurs hinlänglich bestimmt ist; auf die

Frage der Berechtigung des Rekurses hinsichtlich der übrigen Anfechtungspunkte ist jedoch inhaltlich nicht

einzugehen.
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